
 
 

Stand Jänner 2026 
 

Unterhalt richtig berechnen 

 

Kindesunterhalt 
 

Alter der Kinder Prozent % Monat  weitere Unterhaltspflichten Prozent 

0 bis 6 Jahre 16% 19%  pro zusätzliches Kind bis 10 Jahre - 1% 

6 bis 10 Jahre 18%  21%  pro zusätzliches Kind über 10 Jahre - 2% 

10 bis 15 Jahre 20%  23%  Ex- oder Ehegatte (abhängig von der 
Höhe der Unterhaltsverpflichtung) 

- 0% 
bis - 3% ab 15 Jahre 22% 26%  

 
Bemessungsgrundlage 
genau: Jahresnettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen durch 12 (ohne Familienbonus plus) 
grob (bei 14 Gehältern): Monatsnettoeinkommen x 14 : 12 (ergibt einen niedrigeren Unterhalt) 
mit Sachbezügen, Überstunden, Bonuszahlungen, Diäten zu 50%, aber ohne Familienbonus Plus 
 
Regelbedarf und Unterhaltsstopp (Luxusgrenze) 
Höchster Anspruch: bis 10 Jahre: Regelbedarf x 2, über 10 Jahre: Regelbedarf x 2,5 
 

ab dem 1.1.2026 ab Geburt ab 6 Jahren ab 10 Jahren ab 15 Jahren ab 20 Jahren 

Regelbedarf 360 460 560 700 800 

Luxusgrenze (LG) 720 920 1.400 1.750 2.000 

LG ab netto (1 Kind) 4.500 5.111 7.000 7.955 9.091 

 
https://www.kolmasch.at/unterhaltsrecht/daten/5-regelbedarf 

 
Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag 
stehen dem hauptsächlich betreuenden Elternteil ohne Anrechnung auf den Unterhalt zu. 
 
Betreuung durch beide Eltern, Eigen- oder Drittbetreuung 
Bei einer überdurchschnittlichen Betreuung im Rahmen der Doppelresidenz oder wenn das Kind in 
einem Haushalt ohne Eltern lebt, wird der Unterhalt anders berechnet. 
 
Familienbonus plus 
hat keinen Einfluss auf den Unterhalt und reduziert nur die Einkommenssteuer. Er steht beiden El-
tern zur Hälfte zu, jedoch kann auch anders vereinbart werden: betreuender Elternteil 100% oder 
Unterhaltspflichtiger 100%. Pro Jahr für Kinder bis 18 Jahren: € 2.000,00, ab 18 Jahren: € 650,00. 

 
Ehegattenunterhalt 

 
Unterhaltberechtigte/r hat kein eigenes Einkommen 
33% der Bemessungsgrundlage (BMG) des Unterhaltspflichtigen, minus 4% pro Kind. 
 
Unterhaltberechtigte/r hat ein eigenes Einkommen 
40% der BMG des Unterhaltspflichtigen, minus 4% je Kind, minus Eigeneinkommen. 

 

Ich ermittle für Sie gerne die richtige Bemessungsgrundlage und berechne den Unterhalt. 
Mag. Clemens Binder-Krieglstein, Ungargasse 4/1/11, 1030 Wien, www.cbk.at, +43 1 7151617 

https://www.kolmasch.at/unterhaltsrecht/daten/5-regelbedarf
http://www.cbk.at/


Online-Rechner 
 
Österreichische AG für Jugendwohlfahrt: https://www.jugendwohlfahrt.at/unterhaltsrechner.php 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Datum 
Vergangenheit bis aktuell, 
nicht zukünftig. 
 
Nettojahreseinkommen 
durch 12 (ohne Familien-
bonus Plus, mit 
Sachbezügen, 
Überstunden, 
Bonuszahlungen, Diäten 
zu 50%). 
 
Luxusgrenze 
wird nicht berücksichtigt. 
 
Reduktion bzw. 
Belastungsgrenze 
Bei exiztenbedrohlichem 
Einkommen des Unter-
haltspflichtigem, wird 
online nicht immer richtig 
gerechnet. 
 
Ehepartner und  
Ex-Ehepartner 
Einkommen des Ex- 
und/oder Ehegatten nur 
eingeben, wenn eine 
Unterhaltspflicht besteht. 
Auch aktueller und 
früherer Ehepartner 
möglich. 
 
 
 

https://www.jugendwohlfahrt.at/unterhaltsrechner.php

